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NEWS


Kinderrechte in Österreich
inkl. „Ampelspiel“
1. Zum Thema

2011 hat der Österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder beschlossen. 

Niemand Geringerer als die Vollversammlung der UNO hat schon 1989 in der Präambel zur Kinderrechtserklärung gefordert:

„Da die Menschheit dem Kinde das Beste schuldet, das sie zu geben hat, verkündet die Generalversammlung folgende Erklärung mit dem Ziele, dass es eine glückliche Kindheit haben und zu seinem eigenen Besten wie zum Besten der Gesellschaft die Rechte und Freiheiten genießen möge, die darin festgelegt sind.“

Das ist ein entschlossenes Plädoyer für glückliche Kinder. 

2. Was brauchen nun Kinder und worauf haben sie ein Anrecht? 

Melvin Konner, ein amerikanischer Psychiater und Neurologe, hat sich umfassend mit dem Thema „Kindheit“ beschäftigt. Er und Mihaly Csikszentmihalyi, ein amerikanischer Psychologieprofessor und bekannter Glücksforscher, haben gemeinsam eine Reihe von Merkmalen aufgelistet, die sie als Minimalbedingungen für eine normale kindliche Entwicklung ansehen:

· eine angemessene vorgeburtliche Ernährung und Fürsorge, die Schutz vor Krankheit und Drogenmissbrauch einschließt

· eine angemessene Stimulation und Fürsorge für das Neugeborene
· die Möglichkeit, enge Bindungen in den ersten Jahren des Lebens einzugehen – mit anderen Worten: lieben und geliebt zu werden
· Unterstützung der Familie, die in einer ansonsten nicht fürsorglichen Welt unter Druck gerät; einschließlich jener Kinder, deren Eltern arbeiten gehen (müssen)
· Schutz der Kinder vor Krankheit und während des Krankseins
· eine umfassende Freiheit von physischem und sexuellem Missbrauch
· Erwachsene und Spielkameraden, die vor allem Risikokinder unterstützen können
· die Respektierung der Individualität des Kindes sowie die Präsentation stufenförmiger Herausforderungen, die mit den ansteigenden Fähigkeiten des Kindes vereinbar sind und es langsam, aber sicher zu kompetentem Handeln führen
· eine sichere und zugleich stimulierende Schule

Diese Aufstellung ist eine Liste unverzichtbarer Menschenrechte für Kinder, damit diese ein lebenswertes Leben führen können.

Damit Kinder auch in demokratische Grundregeln hineinwachsen können, brauchen sie auch von klein auf die Erfahrung von gelebter Demokratie. Alle Maßnahmen wie z.B. „gegen Gewalt“, „gegen Rassismus“ u. a. werden nur dann eine nachhaltige Wirkung zeigen, wenn sie auch in eine bewusst gelebte Demokratie eingebettet sind. Basis des demokratischen Zusammenlebens ist die Achtung der Menschenrechte.

Für Kinder und Jugendliche wurden die Menschenrechte in der UN-Kinderrechtskonven​tion umgesetzt.

3. Die UN-Kinderrechtskonvention

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 beschlossen. 

Die Rechte dieser Konvention kommen allen Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 18 Jahren zu.

4. Österreich und die Kinderrechtskonvention

Österreich gehörte zu den Ländern, die das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes am 26. Jänner 1990, dem ersten Unterzeichnungstag, unterzeichnet haben. Die Kinderrechtskonvention wurde aber damals nicht in der österreichischen Bundes​verfassung verankert. 

In der Vergangenheit wurden daher mehrfach Forderungen nach einer verfassungs​mäßigen Verankerung geäußert, da diese Rechtsmittelmöglichkeiten für die Durchsetzung der Kinderrechte schaffen und auch der Bildung eines höheren Rechtsbewusstseins betreffend die Rechte von Kindern fördern würde. 

In jüngster Vergangenheit spalteten mehrere Fälle um Kinder und Jugendliche die österreichische Bevölkerung: 

· Arigona Zogaj, ein aus dem Kosovo stammenden Mädchen, das mitsamt seiner Familie abgeschoben werden sollte und kurz darauf die 
· Komani-Zwillinge, Daniella und Dorentina. Die beiden achtjährigen Mädchen wurden von Polizisten frühmorgens aus dem Bett geholt, mit ihrem Vater gemeinsam in Schubhaft genommen und in den Kosovo abgeschoben.
Diese beiden Fälle führten zur Bildung einer Initiative mit dem Namen „Gegen Unrecht“, die bis heute bereits mehr als 116 000 Menschen mit ihrer Unterschrift unterstützt haben. Auch Organisationen wie Amnesty International, Caritas, SOS-Kinderdorf und Diakonie unterstützen diese Initiative.

Ende 2010 wurden diese Unterstützungserklärungen an Nationalratspräsidentin Mag. Bar​​bara Prammer übergeben, mit der Forderung, dass die UNO-Kinderrechtskonvention ohne Wenn und Aber in die österreichische Verfassung aufgenommen werden müsse. Denn Kinderrechte seien Menschenrechte und Menschenrechte seien unteilbar.

2011 hat nun der Österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ beschlossen. Es ist mit 16. Februar 2011 in Kraft getreten.

Damit wurde ein erstes wichtiges Signal zum Wohl von Kindern und Jugendlichen gesetzt. Aber es kann nur ein erster Schritt sein, denn es gibt auch Unzufriedenheit mit dem neuen Gesetz. Es wurde nämlich nicht die gesamte Kinderrechtskonvention in das Bundesverfassungsgesetz übernommen, es fehlen z. B. das Recht auf Freizeit, Bildung oder Gesundheit. Auch ein Vorbehalt wurde in das Gesetz aufgenommen, sodass die Rechte durch ein einfaches Gesetz außer Kraft gesetzt werden können. Die Initiative „Gegen Unrecht“ fordert daher weitere Schritte bei den Kinderrechten in Österreich.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist in der Fachsprache der Juristen und Juristinnen verfasst. Daher hier eine Übersetzung in einfachere Worte: 

5. Eine „Übersetzung“ der wichtigsten Kinderrechte in einfachere Worte
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1) Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden.

2) Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. 

3) Kinder haben das Recht, von ihren Eltern gut betreut, versorgt und geschützt zu werden. 

4) Kinder haben das Recht, Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben, auch wenn diese getrennt leben.

5) Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen entspricht. 

6) Kinder haben das Recht, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.

7) Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken.

8) Kinder haben das Recht auf Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt, sexuellem Missbrauch und Ausbeutung.

9) Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, um ihre eigene Meinung zu verbreiten.

10) Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden.

11) Kinder haben das Recht, im Krieg und auch auf der Flucht besonders geschützt zu werden.

12) Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 

13) Behinderte Kinder haben Anspruch auf Integration in Gesellschaft, Schule und Berufswelt.

14) Kinder haben das Recht auf Respekt vor ihrer Kultur, Sprache und Religion.

15) Kinder haben das Recht auf Schutz vor Diskriminierung wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, Religionszugehörigkeit usw.

16) Kinder haben das Recht auf Schutz vor Verletzung ihrer Privatsphäre beispielsweise durch das unerlaubte Lesen von Briefen oder Tagebüchern.

6. Vorschläge für den Unterricht

Ampelspiel zum Thema „Kinderrechte“
Die sich aus dem Ampelspiel ergebende Gruppendiskussion hat den didaktischen Hintergrund, die Möglichkeit zu bieten, ein „Selbstpotenzial moralischer, demokratischer und politischer Fähigkeiten“ entwickeln zu können. 

Es kann in der Gruppendiskussion die Bereitschaft gestärkt werden, „sein eigener persönlicher Held zu sein“.
Vorgehensweise:

· Jede/r Schüler/in erhält je ein Kärtchen oder Blatt in den Farben Rot, Grün und Gelb.

· Eine Reihe von Aussagen zum Thema Kinderrechte werden von der Lehrperson vorgelesen, wobei zu betonen ist, dass sich diese Aussagen nicht mit der Meinung des Lehrers/der Lehrerin decken müssen.
· Bei Zustimmung zeigen die Schüler die grüne Karte, bei Ablehnung/Verneinung die rote Karte und bei Enthaltung/„Weiß ich nicht"/„bin unentschlossen“ die gelbe Karte.
· Nach jeder Abstimmungsrunde werden (freiwillig) Begründungen für alle drei Farben eingeholt.

· Der/Die Lehrer/in lässt Argumente der „höheren Stufe“ einfließen.

Thesen:

· Kinder haben zu schweigen, wenn Erwachsene reden.
· Die Welt gehört in Kinderhände.
· Kinder sind noch zu klein, um mitzubestimmen.
· Kinder wissen nicht, was für sie gut ist.
· Erwachsene wissen am besten, was für Kinder gut ist.
· Natürlich haben auch Kinder schon Rechte.
· Kinder haben sowieso schon zu viele Rechte, sie sollen erst mal ihre Pflichten kennenlernen.
· Kinder sind oft verantwortungsbewusster als Erwachsene.
· Solange Kinder noch von den Eltern finanziert werden, müssen sie auch tun, was die Erwachsenen sagen.
· Wer sein Kind liebt, schlägt es auch.
· Kinder, die in Österreich in die Schule gehen und gut integriert sind, sollen nicht von ihren Eltern getrennt werden und ins Ausland abgeschoben werden können.
· Kinder unter 18 Jahren soll man nicht ins Gefängnis einsperren dürfen.
· Es kann für die Republik Österreich nicht notwendig sein, Kinder von ihren Eltern zu trennen und mit Gewalt außer Landes zu schaffen.
· Gut integrierte Kinder sollten in Österreich bleiben dürfen.
· Menschlichkeit sollte bei Entscheidungen mit Kindern an höchster Stelle stehen.
· Es ist Aufgabe des Staates, für ein rasches Asylverfahren in Österreich zu sorgen.
· usw.

7. Links zum Thema Kinderrechte

· www.unicef.de/fileadmin/content_media/Aktionen/Kinderrechte18/UN-Kinderrechtskonvention.pdf
· www.kinderhabenrechte.at 
· www.kinderrechte.gv.at 
· www.gegen-unrecht.at 
8. Schulbuchbezug
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